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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Desinfizieren von Getränkeverpackungen bei der Befüllung 
mit Produkt und Vorrichtung zum Aufbringen und/oder Sprühen von Desinfektionsmittel auf 
Getränkeverpackungen

(57) Die Erfindung umfasst ein Verfahren zum Des-
infizieren wenigstens einer Getränkeverpackung (1), wo-
bei ein Bereich (14) um eine Einfüllöffnung (10) mit Des-
infektionsnebel (13) eingehüllt und/oder Desinfektions-
flüssigkeit (17) auf die Einfüllöffnung aufgebracht wird,
wobei das Einhüllen und/oder Aufbringen durchgeführt
werden, während sich die Getränkeverpackungen (11)

zur Befüllung mit Produkt im Füller (5) befindet und mit
Produkt befüllt wird. Weiterhin umfasst die Erfindung eine
entsprechende Vorrichtung mit Mitteln zum Einhüllen mit
Desinfektionsnebel (13) und Aufbringen von Desinfekti-
onsflüssigkeit (17), wobei diese Mittel so angeordnet und
ausgebildet sind, dass das Einhüllen und/oder Aufbrin-
gen durchgeführt werden kann, während sich die Geträn-
keverpackung im Füller (5) befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Desinfizieren wenigstens einer Geträn-
keverpackung bei der Befüllung mit Produkt, eine Vor-
richtung zum Aufbringen und/oder Sprühen von Desin-
fektionsflüssigkeit und/oder Desinfektionsnebel auf eine
Getränkeverpackung sowie eine Abfüllanlage mit Mitteln
zur Herstellung von Natriumhypochlorit, Chlordioxid,
Sterilwasser und/oder Ozonwasser.
[0002] Nach der Europäischen Patentschrift EP 0 408
851 B1 ist es bekannt, bei rotierendem Füller, ausge-
schalteter Behälterzufuhr und geschlossenen Füllventi-
len, d.h. während angehaltener Befüllung von Behältern
mit Produkt, den Umgebungsbereich des Auslaufs von
Füllventilen eines rotierenden Getränkefüllers mit Steri-
lisierflüssigkeit zu sterilisieren.
[0003] Bisher anwendungsübliche Chemikalien sind
für eine kontinuierliche Desinfektion während des Abfüll-
prozesses ungeeignet, da sie beispielsweise Ge-
schmack und/oder Textur des Produkts verändern könn-
ten, weshalb sie nicht in direkten Kontakt mit dem Produkt
kommen sollten. Nach erforderlichen Qualitätsstandards
sollte eine Desinfektion jedoch in vorgegebenen Abstän-
den erfolgen, was jedoch eine Produktionsunterbre-
chung erforderlich macht.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Desinfizieren we-
nigstens einer Getränkeverpackung in einem Füller einer
Fülllinie während der Befüllung mit Produkt zur Verfü-
gung zu stellen, so dass eine permanente, sichere und
kostengünstige Desinfektion des offenen Raums um die
Getränkeverpackung sowie von Bereichen um die Ein-
füllöffnung der Getränkeverpackung gewährleistet und
ermöglicht werden kann.
[0005] Zudem ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine vorteilhafte Vorrichtung zum Aufbringen und/
oder Sprühen von Desinfektionsflüssigkeit und/oder
Desinfektionsnebel auf Innen- und/oder Außenseite der
Getränkeverpackung vor Befüllen mit Produkt zur Verfü-
gung zu stellen, wobei ein Entfernen von Desinfektions-
flüssigkeit und/oder Desinfektionsnebel vor der Befül-
lung mit dem Produkt nicht erfolgt.
[0006] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, in
dem Natriumhypochlorit, Chlordioxid, Sterilwasser und/
oder Ozonwasser in einer Abfüllanlage verwendet wird
sowie eine Abfüllanlage zur Verfügung zu stellen, die Mit-
tel zur Herstellung von Natriumhypochlorit, Chlordioxid,
Sterilwasser und/oder Ozonwasser umfasst und Natri-
umhypochlorit, Chlordioxid, Sterilwasser und/oder
Ozonwasser herstellt.
[0007] Diese Aufgaben werden gelöst mit einem Ver-
fahren nach Anspruch 1, einer Vorrichtung nach An-
spruch 10 oder 13 sowie einer Abfüllanlage nach An-
spruch 14.
[0008] Bevorzugte Ausführungsformen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen offenbart.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Desin-
fizieren wenigstens einer Getränkeverpackung mit einer
Einfüllöffnung, wie etwa PET- oder Glasflasche, Geträn-
kekarton, Dose oder Folienbeutel, umfasst den Schritt
des Einhüllens eines Bereichs um die Einfüllöffnung der
Getränkeverpackung (d.h. beispielsweise eines Luftvo-
lumens um die Einfüllöffnung der Getränkeverpackung
und/oder einer Fläche auf der Getränkeverpackungs-
oberfläche) mit Desinfektionsnebel und/oder den Schritt
des Aufbringens von Desinfektionsflüssigkeit auf die Ein-
füllöffnung der Getränkeverpackung, wobei das Einhül-
len und/oder das Aufbringen durchgeführt wird, während
sich die Getränkeverpackung im Füller der Abfüllanlage
befindet und mit dem Produkt befüllt wird. Da die Geträn-
keverpackung in der vorliegenden Erfindung auch wäh-
rend der Befüllung mit Produkt desinfiziert werden kann,
ergibt sich gegenüber dem Stand der Technik beispiels-
weise der Vorteil, dass sich der Füller nicht innerhalb
einer Einhausung mit einem nach außen hin geschlos-
senen und mit gefilterter steriler Luft versorgten Rein-
raum oder Reinraumbereich befinden muss. Die Unter-
bringung in einem Reinraum oder einem Reinraumbe-
reich ist im Stand der Technik zur Aufrechterhaltung einer
möglichst keimfreien Umgebung zu füllender Getränke-
verpackung notwendig, da während des Füllprozesses
keine Desinfektion stattfindet und es somit in einer mit
Keimen belasteten Umgebung zu einer Kontamination
mit produkt- und/oder gesundheitsschädliche Stoffen
kommen könnte.
[0010] Jedoch kann der vom Füller umfasste Raum in
sich so abgegrenzt sein, dass in dem Raum ein leichter
Überdruck von beispielsweise 1 mbar, 2mbar, 3mbar
oder mehr aufgebaut werden kann. Dieser Überdruck
kann dazu beitragen, dass keine produkt- und/oder ge-
sundheitsschädlichen Stoffe von außerhalb in den vom
Füller umfassten Raums eindringen können. Außerdem
ist es möglich, die Luft, die sich innerhalb des Raums
befindet und/oder die dem Raum zugeführt wird, zu des-
infizieren. Auch kann diese Luft gefiltert sein und/oder
werden.
[0011] Erfindungsgemäß wird der Bereich der Geträn-
keverpackung desinfiziert, der bei der Befüllung unmit-
telbar in Berührung (z.B. die Einfüllöffnung) mit dem Pro-
dukt kommt und/oder der sich in der Nähe (1 cm, 2cm,
3cm oder mehr) des Produkts befindet (sowohl bei der
Befüllung wie auch nach der Befüllung, d.h., wenn sich
das Produkt in der offenen Getränkeverpackung befin-
det).
[0012] Durch das Aufbringen der Desinfektionsflüssig-
keit auf die Einfüllöffnung wird die Einfüllöffnung mit der
Desinfektionsflüssigkeit benetzt und/oder gespült und
somit desinfiziert. Die Desinfektionsflüssigkeit kommt
zwar auch mit der die Einfüllöffnung umgebenden Luft in
Kontakt, aber beim Einhüllen des Bereichs um die Ein-
füllöffnung mit Desinfektionsnebel wird auch die umge-
bende Luft effizient desinfiziert. Das Einhüllen kann hier-
bei in einem Gebiet (Volumenbereich) erfolgen, das sich
beispielsweise zwischen einem Mittel (z.B. eine Düse),
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das den Desinfektionsnebel erzeugen und/oder verbrei-
ten kann, und der Einfüllöffnung befinden kann.
[0013] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
wird eine dem Füller vorgeschaltete Übergabeeinrich-
tung, vorzugsweise wenigstens ein Übergabestern, mit
Desinfektionsflüssigkeit gerinst und/oder mit Desinfekti-
onsnebel eingehüllt . Durch das Rinsen und/oder das
Einhüllen der Übergabeeinrichtung mit Desinfektions-
flüssigkeit bzw. Desinfektionsnebel kann der Transport-
weg der Getränkeverpackung innerhalb der Übergabe-
einrichtung vor Kontamination mit produkt- und/oder ge-
sundheitsschädlichen Stoffen, wie beispielsweise Bak-
terien, Schimmel und/oder Hefen, geschützt werden.
[0014] Der Ausdruck "vorgeschaltet" hat hier und im
Weiteren die Bedeutung, dass sich die vorgeschaltete
Übergabeeinrichtung vor dem Füller befindet, d.h., dass
beispielsweise eine Getränkeverpackung, welche die
Abfüllanlage durchläuft, zuerst die Übergabeeinrichtung
durchläuft und anschließend den Füller.
[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird auch wenigstens ein Füllventil im Füller und/
oder der es umgebende Raum mittels Aufbringen von
Desinfektionsflüssigkeit und/oder Einhüllen mit Desin-
fektionsnebel desinfiziert. Während des Befüllens der
Getränkeverpackung mit Produkt findet eine Desinfekti-
on des Füllventils auch durch das Aufbringen von Des-
infektionsflüssigkeit auf die Einfüllöffnung und/oder
durch das Einhüllen eines Bereichs um die Einfüllöffnung
der Getränkeverpackung statt, da sich während des Füll-
vorgangs das Füllventil und die Einfüllöffnung in unmit-
telbarer Nähe oder in direktem Kontakt befinden.
[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung kann eine dem Füller nachgeschaltete
Übergabeeinrichtung mit Desinfektionsflüssigkeit gerinst
und/oder mit Desinfektionsnebel eingehüllt werden.
Durch dieses Rinsen und/oder Einhüllen der Übergabe-
einrichtung kann gewährleistet werden, dass eine mit
Produkt gefüllte, aber noch offene Getränkeverpackung
und das Produkt in der Getränkeverpackung auf dem
Transportweg zum Verschließer innerhalb der Überga-
beeinrichtung nicht kontaminiert wird.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführung des Verfah-
rens wird wenigstens ein Verschluss, wie beispielsweise
Schraubverschluss, Kronenkorken, Aufreiß-Verschluss
und/oder Aluminium-Anrollverschluss, mit Desinfekti-
onsnebel eingehüllt, auf ihn wird Desinfektionsflüssigkeit
aufgebracht und/oder wird mit ultraviolettem Licht (UV-
Licht) bestrahlt, beispielsweise mit einer Wellenlänge im
Bereich von 100nm bis 280nm (UVC-Licht). Um eine
Kontamination der gefüllten Getränkeverpackung auch
beim und nach dem Verschließen durch den Verschluss
zu vermeiden, kann ein desinfizierter Verschluss ver-
wendet werden. Da es sich bei dem Verschluss nicht um
ein Nahrungsmittel handelt, ist zur Desinfektion auch ei-
ne Bestrahlung mit UV-Licht möglich und erlaubt.
[0018] Auch Teile der Getränkeverpackung oder die
ganze Getränkeverpackung kann im ungefüllten Zu-
stand, d.h., wenn sich kein Produkt in ihr befindet, mit

UV-Licht bestrahlt werden.
[0019] Kritische Bereiche des Füllers, beispielsweise
Bereiche, die nicht nass und/oder feucht werden dürfen
und/oder Bereiche, die mit Desinfektionsflüssigkeit und/
oder Desinfektionsnebel unzureichend oder gar nicht zu-
gänglich sind, können zur Desinfektion ebenfalls mit UV-
Licht bestrahlt werden.
[0020] Der wenigstens eine Verschluss kann dem Ver-
schließer in einem Desinfektionsnebel zugeführt werden,
wodurch eine Kontamination der Verschlüsse vermieden
werden kann. Es kann auch vorgesehen sein, auf den
Verschluss auf dem Weg zum Verschließer Desinfekti-
onsmittel aufzubringen und/oder ihn mit UV-Licht zu be-
strahlen. Der wenigstens eine Verschluss kann dem Ver-
schließer ausgehend von beispielsweise einem Vorrats-
behälter, beispielsweise einem Bunker, zugeführt wer-
den. In dem Vorratsbehälter kann der Verschluss gela-
gert werden, wobei vorgesehen sein kann, dass der Bun-
ker mit ionisierter Luft (O2, O3) gefüllt und/oder gespült
werden kann.
[0021] In dem Verschließer kann eine Desinfektion
des Verschlusses und/oder der gefüllten, noch offenen
Getränkeverpackung mittels Desinfektionsnebel und/
oder Desinfektionsflüssigkeit stattfinden. Innerhalb des
Verschließers können die mit Produkt befüllten Geträn-
keverpackungen mit den desinfizierten Verschlüssen
verschlossen werden. Beispielsweise kann das Gebiet,
in dem die desinfizierten Verschlüsse und die gefüllten
Getränkeverpackungen zur Verfügung gestellt werden,
mit Desinfektionsnebel eingehüllt werden und/oder es
kann Desinfektionsflüssigkeit auf die Verschlüsse und/
oder Getränkeverpackungen aufgebracht werden.
[0022] Die Desinfektionsflüssigkeit und/oder der Des-
infektionsnebel können den Anforderungen der Trink-
wasserverordnung (Trinkwasserverordnung von
21.05.2001, die eine Umsetzung der Richtlinie 98/83/EG
des Rates über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch vom 03.11.1998 darstellt) und/oder der
EU-Biozid-Verordnung (Nr. 2032/2003 vom 14.12.2003)
genügen. Somit ist es möglich, die Desinfektionsflüssig-
keit und/oder den Desinfektionsnebel auch während der
Produktion, d.h. während des Befüllens von Getränke-
verpackungen mit einem Produkt, zu verwenden, da
Desinfektionsflüssigkeit und/oder Desinfektionsnebel
auch unmittelbar mit dem Produkt in Verbindung kom-
men können. Vorteilhafterweise haben Desinfektions-
flüssigkeit und/oder Desinfektionsnebel keine negativen
Einflüsse auf die menschliche Gesundheit und auf Ma-
terialien (beispielsweise keine Korrosion von Edelstahl
und kein Verschleiß von Gummidichtungen) und führen
zu keiner Verunreinigung des Abwassers, d.h. das Ab-
wasser muss nicht gesondert entsorgt werden.
[0023] Die Verfahrensschritte a) des Einhüllens eines
Bereichs um eine Einfüllöffnung mit Desinfektionsnebel
und/oder des Aufbringens von Desinfektionsflüssigkeit
auf die Einfüllöffnung vor und/oder nach dem Befüllen
der wenigstens einen Getränkeverpackung mit Produkt,
b) des Rinsens einer dem Füller vorgeschalteten Über-
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gabeeinrichtung mit Desinfektionsflüssigkeit und/oder
des Einhüllens mit Desinfektionsnebel, c) des Rinsens
einer dem Füller nachgeschalteten Übergabeeinrichtung
mit Desinfektionsflüssigkeit und/oder des Einhüllens mit
Desinfektionsnebel, d) des Einhüllens wenigstens eines
Verschlusses mit Desinfektionsnebel, des Aufbringens
von Desinfektionsflüssigkeit auf den Verschluss und/
oder Bestrahlen des Verschlusses mit UV-Licht und e)
des Zuführens des Verschlusses zu dem Verschließer
in einem Desinfektionsnebel können jeweils unabhängig
voneinander ausgeführt werden. Jeder dieser Schritte
für sich alleine stellt eine unabhängige Erfindung dar.
[0024] Entsprechend ist es möglich einzelne Vorrich-
tungen zur Verfügung zu stellen (die jede für sich eine
unabhängige Erfindung darstellen), die Mittel bereitstel-
len, um die entsprechenden Verfahrensschritte unab-
hängig voneinander ausführen zu können.
[0025] Weiterhin kann bei dem Verfahren vorgesehen
sein, dass in einem dem Füller vorgeschalteten Rinser,
vor Befüllen der Getränkeverpackung mit Produkt, auf
Innen- und/oder Außenseite der Getränkeverpackung
Desinfektionsflüssigkeit aufgebracht wird und/oder dass
die Innen- und/oder Außenseite der Getränkeverpak-
kung mit Desinfektionsnebel eingehüllt wird, wobei das
anschließende Befüllen in dem Füller erfolgt ohne ein
vorheriges Entfernen, wie Ausspülen, Abspülen, Ausbla-
sen und/oder Abblasen, der Desinfektionsflüssigkeit
und/oder des Desinfektionsnebels. Durch die Verwen-
dung eines entsprechenden Desinfektionsmittels, das
beispielsweise Geschmack, Textur und Inhaltstoffe ei-
nes Produkts nicht verändert, kann ein Spülen, beispiels-
weise mit Frischwasser, der einen oder der mehreren
Getränkeverpackungen zu einem vollständigen Entfer-
nen des Desinfektionsmittels entfallen.
[0026] Als Mittel zum Rinsen und Besprühen können
in allen geschilderten Anwendungsfällen Natriumhypo-
chlorit, Chlordioxid, Sterilwasser und/oder Ozonwasser
in der Abfüllanlage verwendet werden.
[0027] Eine Vorrichtung zum Desinfizieren wenigstens
einer Getränkeverpackung mit einer Einfüllöffnung, wie
etwa PET- oder Glasflasche, Getränkekarton, Dose oder
Folienbeutel, in einem Füller, kann Mittel zum Einhüllen
eines Bereichs um die Einfüllöffnung der Getränkever-
packung mit Desinfektionsnebel und/oder Mittel zum
Aufbringen von Desinfektionsflüssigkeit auf die Einfüll-
öffnung umfassen, wobei die Mittel so angeordnet und
ausgebildet sind, dass das Einhüllen und/oder das Auf-
bringen durchführt werden kann, während sich die Ge-
tränkeverpackung in dem Füller befindet.
[0028] Als Mittel zum Einhüllen mit Desinfektionsnebel
und/oder als Mittel zum Aufbringen von Desinfektions-
flüssigkeit können Düsen verwendet werden, wobei un-
terschiedliche Tropfengrößen, beispielweise durch die
Bauart der Düsen, vorgesehen sein können.
[0029] Diese Vorrichtung kann weiter Mittel zum Auf-
bringen von Desinfektionsflüssigkeit auf die Einfüllöff-
nung und/oder Mittel zum Einhüllen des Bereichs um die
Einfüllöffnung mit Desinfektionsnebel, anschließend an

das Befüllen mit Produkt umfassen.
[0030] Weiterhin kann die Vorrichtung Mittel zum Ein-
hüllen wenigstens eines Verschlusses mit Desinfektions-
nebel und/oder Mittel zum Aufbringen von Desinfektions-
flüssigkeit auf den Verschluss und/oder Mittel zum Be-
strahlen des Verschlusses mit ultraviolettem Licht, bei-
spielsweise mit einer Wellenlänge im Bereich von 100nm
bis 280nm, umfassen, um den Verschluss zu desinfizie-
ren, der beispielsweise auf die mit Produkt gefüllte Ge-
tränkeverpackung aufgebracht wird.
[0031] Eine Vorrichtung zum Aufbringen von Desin-
fektionsflüssigkeit auf Innen- und/oder Außenseite we-
nigstens einer Getränkeverpackung und/oder Einhüllen
mit Desinfektionsnebel von Innen- und/oder Außenseite
der Getränkeverpackung vor Befüllen der Getränkever-
packung mit Produkt umfasst einen Rinser mit nachge-
führtem Füller. Zwischen dem Rinser, und dem Füller
müssen dann keine Mittel zum Entfernen, wie Ausspülen,
Abspülen, Ausblasen und/oder Abblasen, von Desinfek-
tionsflüssigkeit und/oder Desinfektionsnebel vorhanden
sein, weil mit Desinfektionsmittel gesprüht wird, das Le-
bensmittelverträglich ist und daher nicht ausgewaschen
werden muss.
[0032] Ein weiterer Aspekt der erfindung sieht die
Schaffung einer Abfüllanlage vor, die Mittel zur Herstel-
lung von Natriumhypochlorit, Chlordioxid, Sterilwasser
und/oder Ozonwasser umfasst und Chlordioxid, Steril-
wasser und/oder Ozonwasser herstellt. Somit kann eine
externe Herstellung, beispielsweise durch eine andere
Firma als die Betreiberfirma der Abfüllanlage, und/oder
ein externer Bezug von Natriumhypochlorit, Chlordioxid,
Sterilwasser und/oder Ozonwasser vermieden werden.
[0033] Wie beschrieben, kann es sich bei den Geträn-
keverpackungen beispielsweise um PET- oder Glasfla-
schen, Dosen, Getränkekartons oder Folienbeutel han-
deln.
[0034] Die Verschlüsse können im Falle von PET- oder
Glasflaschen, Getränkekartons und/oder Folienbeuteln
Schraubverschlüsse umfassen, die beispielsweise wie-
derverschließbar sein können.
[0035] Weist ein Folienbeutel keinen separaten Ver-
schluss auf, da der Folienbeutel beispielsweise mittels
eines Trinkhalms geöffnet werden kann, so kann in dem
oben beschriebenen Verfahren ein Desinfizieren von
Verschlüssen und/oder Bereitstellen von Verschlüssen
entfallen, da eine Einfüllöffnung beispielsweise dadurch
verschlossen werden kann, dass das Folienmaterial um
die Einfüllöffnung mittels eines Pressverfahrens mitein-
ander verbunden werden kann.
[0036] In den vorangehend beschriebenen Verfahren
und Vorrichtungen sowie in den nachfolgenden Figuren-
beschreibungen wird von Desinfektion gesprochen, was
einer Keimreduktion vorzugsweise bis log 5 entspricht.
[0037] Bei einer entsprechend höher gewählten Kon-
zentration und/oder einer längeren Einwirkdauer des
Desinfektionsnebels und/oder der Desinfektionsflüssig-
keit kann auch eine Sterilisation erreicht werden, was
einer Keimreduktion um mehr als log 6 entsprechen
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kann.
[0038] Ausführungsformen der Erfindung sollen an-
hand der beiliegenden Figuren erläutert werden. Dabei
zeigt:

Figur 1: schematische Darstellung einer Fülllinie;

Figur 2: schematische Darstellung von Bereichen
zwischen Flaschenmündung und Flaschenhals;

Figur 3: Desinfektion der Verschlüsse;

Figur 4: Flussdiagramm zu einem Verfahren der Er-
findung.

[0039] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Fülllinie, umfassend eine Einlaufeinrichtung 2, einen
Rinser 3, eine einem Füller vorgeschaltete Übergabeein-
richtung 4, den Füller 5, eine dem Füller nachgeschaltete
Übergabeeinrichtung 6, einen Verschließer 7 und eine
Auslaufeinrichtung 8. In dem dargestellten Ausführungs-
beispiel sind sogenannte Rundläufermaschinen gezeigt,
es können aber auch Linearmaschinen verwendet wer-
den. Bei der Einlaufvorrichtung kann es sich um einen
Einlaufstern, bei den Übergabeeinrichtungen um Über-
gabesterne und bei der Auslaufeinrichtung um einen
Auslaufstern handeln.
[0040] Das Zuführen 1 von Getränkeverpackungen für
die Aufnahme eines Produkts bzw. für die Befüllung mit
einem Produkt kann mittels der Einlaufeinrichtung 2 er-
folgen. Die Getränkeverpackungen können beispiels-
weise PET- oder Glasflaschen, Dosen, Getränkekartons
oder Folienbeutel sein. Das folgende Ausführungsbei-
spiel wird sich auf die Verwendung von Flaschen (z.B.
bestehend aus PET oder Glas) beschränken.
[0041] Wenn die leeren Flaschen zur Fülllinie, bei-
spielsweise mittels der Einlaufeinrichtung 2, transportiert
werden, können sie Verunreinigungen und/oder produkt-
und/oder gesundheitsschädliche Stoffe (beispielsweise
auf der Innen- und/oder Außenseite der Flasche(n)) um-
fassen, die sich während der Lagerung und/oder des
Transports angelagert haben können. Um diese Verun-
reinigungen und/oder produkt- und/oder gesundheits-
schädlichen Stoffe zu entfernen, können die Flaschen
mittels des Rinsers 3 ausgespült werden, wobei vorzugs-
weise ein bakterizid und/oder fungizid wirkendes Desin-
fektionsmittel verwendet wird. Der Rinser 3 kann mit ei-
nem oder mehreren Kanälen für die Rinsmedien, wie das
Desinfektionsmittel, ausgestattet sein.
[0042] Als Desinfektionsmittel können beispielsweise
Natriumhypochlorit (Annolyte®), Chlordioxid, Sterilwas-
ser und/oder Ozonwasser verwendet werden. Natrium-
hypochlorit kann mittels Elektrolyse einer konventionel-
len Kochsalzlösung mit 0,45% NaCl-Gehalt gewonnen
werden und kann vorhandene produkt- und/oder ge-
sundheitsschädliche Stoffe (wie beispielsweise Schim-
mel, Bakterien, Hefen) eliminieren, vorhandene Biofilme
abbauen und die Bildung neuer Biofilme verhindern. Na-

triumhypochlorit genügt den Anforderungen der Trink-
wasserverordnung (Trinkwasserverordnung von
21.05.2001, die eine Umsetzung der Richtlinie 98/83/EG
des Rates über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch vom 03.11.1998 darstellt) und/oder der
EU-Biozid-Verordnung (Nr. 2032/2003 vom 14.12.2003)
und führt zu keiner Veränderung der Produktqualität, wie
beispielsweise Geschmack oder Konsistenz, so dass
dieses Mittel auch zur Desinfektion während der Produk-
tion, d.h. beispielsweise während des Abfüllens des Pro-
dukts, verwendet werden kann.
[0043] Mittels der vorgeschalteten Übergabeeinrich-
tung 4, die mit einer Desinfektionsflüssigkeit 17 gerinst
und/oder mit Desinfektionsnebel 13 eingehüllt werden
kann, kann eine Übergabe der nun desinfizierten Fla-
schen vom Rinser 3 an den Füller 5 erfolgen. Durch das
Rinsen und/oder das Einhüllen der vorgeschalteten
Übergabeeinrichtung 4 kann eine Bildung und/oder Ver-
schleppung produkt- und/oder gesundheitsschädlicher
Stoffe vermieden werden.
[0044] Im Füller 5 können die Flaschen mit Produkt
befüllt werden. Vor der Befüllung können die Flaschen
in einem Bereich 14a, 14b, 14c zwischen der Flaschen-
mündung 10 (d.h. der Einfüllöffnung) und dem Flaschen-
hals 11 mit Desinfektionsnebel 13 eingehüllt und mit Des-
infektionsflüssigkeit 17 gespült werden.
[0045] Mittels der nachgeschalteten Übergabeeinrich-
tung 6, die beispielsweise auch mit einer Desinfektions-
flüssigkeit gerinst und/oder von Desinfektionsnebel ein-
gehüllt werden kann, kann eine Übergabe der nun ge-
füllten Flaschen vom Füller 5 an den Verschließer 7 er-
folgen.
[0046] Unter Verwendung des Verschließers 7 können
die mit Produkt gefüllten Flaschen mittels Verschlüssen
15 verschlossen werden. Vorzugsweise sind die Ver-
schlüsse 15 desinfiziert, zum Beispiel durch Aufbringen
einer Desinfektionsflüssigkeit 17, Bestrahlen mit ultravio-
lettem Licht 18, beispielsweise mit einer Wellenlänge
zwischen 100nm und 280nm, und/oder durch Einhüllen
mit Desinfektionsnebel 13.
[0047] Das Abführen der gefüllten und verschlossenen
Flaschen kann mittels der Auslaufeinrichtung 8 erfolgen.
Die Flaschen können beispielsweise einer Etikettierma-
schine 9 zugeführt werden.
[0048] Figur 2 zeigt einen Flaschenhals 11 mit einer
Flaschenmündung 10, wobei mittels Düsen 12 Desinfek-
tionsnebel 13 erzeugt und/oder verbreitet werden kann.
Statt des Desinfektionsnebels 13 kann mittels Düsen bei-
spielsweise auch Desinfektionsflüssigkeit verbreitet wer-
den. Der Desinfektionsnebel 13 kann einen Bereich 14a,
14b, 14c zwischen Flaschenmündung 10 und Flaschen-
hals 11 einhüllen. Der Bereich 14a, 14b, 14c zwischen
Flaschenmündung 10 und Flaschenhals 11 kann hierbei
unterschiedlich groß gewählt werden, beispielsweise
durch eine gewählte Anordnung der Düsen 12. Beispiels-
weise kann die Ausrichtung einer oder mehrerer Düsen
12 relativ zu der Flasche verändert werden und/oder es
kann die Sprühstärke variiert werden. Die Düsen zur Ver-
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breitung der Desinfektionsflüssigkeit und die Düsen zur
Erzeugung des Desinfektionsnebels können baugleich
oder verschieden aufgebaut sein.
[0049] In der Figur 2 umfassen die Bereiche 14b und
14c eine Fläche auf der Flasche, die größer ist als die
des Bereichs 14a. Eine Mindestgröße des mit Desinfek-
tionsnebel 13 zu umhüllenden Bereichs 14a, 14b, 14c
kann vorgegeben werden, um beispielsweise eine aus-
reichend große Fläche des Flaschenhalses 11 unterhalb
der Flaschenmündung 10 desinfizieren zu können.
[0050] Figur 3 zeigt drei Bereiche I bis III, in denen
Verschlüsse 15 mit Desinfektionsflüssigkeit 17, UV-Licht
18, wobei es sich dabei um sogenanntes UVC-Licht mit
einem Wellenlängenbereich von 100nm bis 280nm han-
deln kann, und Desinfektionsnebel 13 behandelt werden
können. Im Bereich I kann mittels Düsen 16 Desinfekti-
onsflüssigkeit 17 von oben, von der Seite und/oder von
unten auf die Verschlüsse 15 aufgebracht werden. Auf
dem weiteren Weg können die zuvor mit Desinfektions-
flüssigkeit 17 behandelten Verschlüsse 15 von oben, von
der Seite und/oder von unten mit UV-Licht bestrahlt wer-
den. Danach können die Verschlüsse 15 in einem Be-
reich III einem Desinfektionsnebel 13 ausgesetzt wer-
den, der sie von oben, von der Seite und/oder von unten
umgeben kann. Beispielsweise kann dieses Einhüllen
mit Desinfektionsnebel 13 auf dem Weg der Verschlüsse
15 zu dem Verschließer 7 erfolgen. Somit ist gewährlei-
stet, dass die Verschlüsse 15 desinfiziert sind und auch,
dass sie es auf dem Weg zum Verschließer 7 bleiben.
[0051] Die Desinfektion in den einzelnen Bereichen I
- III kann auch unabhängig voneinander stattfinden, d.h.
auf die Verschlüsse kann Desinfektionsmittel aufge-
bracht werden oder die Verschlüsse können mit UV-Licht
bestrahlt werden oder die Verschlüsse können mit Des-
infektionsnebel umgeben werden. Beispielsweise kann
eine Desinfektion der Verschlüsse auch aus einer Kom-
bination der Desinfektionen in Bereich I und II oder Be-
reich I und III oder Bereich II und III bestehen; ebenso
ist die umgekehrte Reihenfolge innerhalb dieser Kombi-
nationen möglich.
[0052] Figur 4 zeigt ein beispielhaftes Verfahren zum
Desinfizieren von einer Fülllinie oder von mehreren Füll-
linien. Eine Einlaufeinrichtung 2 kann leere, nicht-desin-
fizierte Flaschen zum Rinser 3 transportieren. Im Rinser
3 können diese Flaschen von innen und/oder von außen
mit Desinfektionsflüssigkeit 17 gerinst und/oder mit Des-
infektionsnebel 13 eingehüllt werden. Mittels einer Über-
gabeeinrichtung 4 können die leeren, nun desinfizierten
Flaschen zu einem Füller 5 transportiert werden, wobei
die Übergabeeinrichtung 4 mit Desinfektionsflüssigkeit
17 gerinst und/oder von Desinfektionsnebel eingehüllt
werden kann. Die Flaschen sind somit auch auf dem Weg
vom Rinser 3 zum Füller 5 der Desinfektionsflüssigkeit
17 und/oder dem Desinfektionsnebel 13 ausgesetzt. Vor-
zugsweise findet ein Ausspülen der Desinfektionsflüs-
sigkeit vor dem Füllen mit Produkt nicht statt.
[0053] In einem Füller 5 kann ein Bereich 14a, 14b,
14c zwischen der Flaschenmündung 10 und dem Fla-

schenhals 11 mit Desinfektionsnebel 13 eingehüllt und/
oder auf die Flaschenmündung 10 kann Desinfektions-
flüssigkeit 17 aufgebracht werden, um diesen Bereich
14a, 14b, 14c der Flasche zu desinfizieren. Produkt kann
in die leeren, desinfizierten Flaschen eingefüllt werden.
In einem weiteren Schritt kann beispielsweise auf einen
Bereich 14a, 14b, 14c zwischen der Flaschenmündung
10 und dem Flaschenhals erneut Desinfektionsflüssig-
keit 17 aufgebracht werden und/oder dieser Bereich 14a,
14b, 14c kann mit Desinfektionsnebel 13 eingehüllt wer-
den. Der Bereich 14a, 14b, 14c kann hierbei gleich oder
verschieden groß zu dem Bereich 14a, 14b, 14c sein,
der vor dem Einfüllen des Produkts mit Desinfektionsne-
bel 13 eingehüllt wurde und/oder auf den Desinfektions-
flüssigkeit 17 aufgebracht wurde. Durch dieses erneute
Einhüllen mit und/oder Aufbringen von Desinfektionsmit-
tel kann vermieden werden, dass, wenn ein Verschluss
15 auf die Flaschenmündung 10 aufgebracht wird, sich
zwischen Verschluss 15 und Flaschenmündung 10 und/
oder einem Teil des Flaschenhalses 11, der vom Ver-
schluss 15 verdeckt wird, Produktreste befinden, die bei-
spielsweise während des Füllvorgangs dorthin gelangt
sind. Würden solche Produktreste nicht entfernt bzw.
würde eine Bildung von produkt- und/oder gesundheits-
schädlichen Stoffen in den anhaftenden Produktresten
nicht unterbunden, so könnte es zu einer Qualitätsmin-
derung kommen.
[0054] Mittels der nachgeschalteten Übergabeeinrich-
tung 6 können die gefüllten, offenen Flaschen vom Füller
5 zu einem Verschließer 7 transportiert werden. Auch
auf dem Weg vom Füller 5 zum Verschließer 7 kann vor-
gesehen sein, dass ein Bereich 14a, 14b, 14c zwischen
der Flaschenmündung 10 und dem Flaschenhals 11 mit
Desinfektionsnebel 13 eingehüllt und/oder auf die Fla-
schenmündung 10 kann Desinfektionsflüssigkeit 17 auf-
gebracht werden kann, um diesen Bereich 14a, 14b, 14c
der Flasche weiterhin zu desinfizieren.
[0055] Durch den Verschließer 7 können die Flaschen
mit Verschlüssen 15 verschlossen und dann über eine
Auslaufeinrichtung 8 beispielsweise zu einer Etikettier-
maschine oder Paletten transportiert werden.
[0056] Die Verschlüsse 15, die dem Verschließer 7
zum Verschließen zugeführt werden können, können zu-
vor desinfiziert worden sein. Dazu kann Desinfektions-
flüssigkeit 17 aufgebracht und/oder die Verschlüsse mit
Desinfektionsnebel 13 eingehüllt und/oder mit UV-Licht
18 bestrahlt worden sein. Die Zufuhr der Verschlüsse 15
zum Verschließer 7 kann in einem Desinfektionsnebel
13 erfolgen, damit der desinfizierte Zustand erhalten
bleibt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Desinfizieren wenigstens einer Ge-
tränkeverpackung mit einer Einfüllöffnung, wie etwa
PET- oder Glasflasche, Getränkekarton, Dose oder
Folienbeutel, umfassend die Schritte:
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- Einhüllen eines Bereichs (14a, 14b, 14c) um
die Einfüllöffnung (10) der Getränkeverpackung
mit Desinfektionsnebel (13); und/oder
- Aufbringen von Desinfektionsflüssigkeit (17)
auf die Einfüllöffnung (10) der Getränkeverpak-
kung,
wobei das Einhüllen und/oder das Aufbringen
durchgeführt werden, während sich die Geträn-
keverpackung zur Befüllung mit Produkt in ei-
nem Füller (5) einer Fülllinie einer Abfüllanlage
befindet und mit dem Produkt befüllt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Rinsen einer dem Füller (5) vorgeschalteten
Übergabeeinrichtung (4) mit Desinfektionsflüssig-
keit (17) und/oder Einhüllen mit Desinfektionsnebel
(13).

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch Aufbringen von Desinfektionsflüssigkeit
(17) auf wenigstens ein Füllventil des Füllers (5) und/
oder Einhüllen mit Desinfektionsnebel (13).

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch Rinsen einer dem Füller (5)
nachgeschalteten Übergabeeinrichtung (6) mit Des-
infektionsflüssigkeit (17) und/oder Einhüllen mit
Desinfektionsnebel (13).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ge-
kennzeichnet durch die weiteren Schritte:

- Einhüllen wenigstens eines Verschlusses (15)
mit Desinfektionsnebel (13);
- Aufbringen von Desinfektionsflüssigkeit (17)
auf den Verschluss (15); und/oder
- Bestrahlen des Verschlusses (15) mit ultravio-
lettem Licht (18).

6. Verfahren nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch den weiteren Schritt:

- Zuführen des Verschlusses (15) zu dem Ver-
schließer (7) in einem Desinfektionsnebel (13).

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass Desinfektionsflüssig-
keit (17) und Desinfektionsnebel (13) verwendet
werden, die den Anforderungen der Trinkwasserver-
ordnung und/oder der EU-Biozid-Verordnung genü-
gen.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem dem Füller
(5) vorgeschalteten Rinser (3), vor Befüllen der Ge-
tränkeverpackung mit Produkt, auf Innen- und/oder
Außenseite der Getränkeverpackung Desinfektions-
flüssigkeit (17) aufgebracht wird und/oder die Innen-

und/oder Außenseite mit Desinfektionsnebel (13)
eingehüllt wird, wobei das anschließende Befüllen
in dem Füller (5) erfolgt ohne ein vorheriges Entfer-
nen, wie Ausspülen, Abspülen, Ausblasen und/oder
Abblasen, der Desinfektionsflüssigkeit (17) und/
oder des Desinfektionsnebels (13).

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass Natriumhypochlorit,
Chlordioxid, Sterilwasser und/oder Ozonwasser in
der Abfüllanlage verwendet wird.

10. Vorrichtung zum Desinfizieren wenigstens einer Ge-
tränkeverpackung mit einer Einfüllöffnung, wie etwa
PET- oder Glasflasche, Getränkekarton, Dose oder
Folienbeutel, in einem Füller (5), gekennzeichnet
durch

- Mittel (12) zum Einhüllen eines Bereichs (14a,
14b, 14c) um die Einfüllöffnung (10) der Geträn-
keverpackung mit Desinfektionsnebel (13); und/
oder
- Mittel (16) zum Aufbringen von Desinfektions-
flüssigkeit (17) auf die Einfüllöffnung (10) der
Getränkeverpackung,
wobei die Mittel (12, 16) so angeordnet und aus-
gebildet sind, dass das Einhüllen und/oder das
Aufbringen durchgeführt werden kann, während
sich die Getränkeverpackung in dem Füller (5)
befindet.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch Mittel (16) zum Aufbringen von Desinfektions-
flüssigkeit (17) auf die Einfüllöffnung (10) und/oder
Mittel (12) zum Einhüllen des Bereichs (14a, 14b,
14c) um die Einfüllöffnung der mit Produkt befüllten
Getränkeverpackung mit Desinfektionsnebel (13)
auf einem Transportweg dieser Getränkeverpak-
kung von dem Füller (5) zu einem Verschließer (7).

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, gekenn-
zeichnet durch

- Mittel (12) zum Einhüllen wenigstens eines
Verschlusses (15) mit Desinfektionsnebel (13);
- Mittel (16) zum Aufbringen von Desinfektions-
flüssigkeit (17) auf den Verschluss (15); und/
oder
- Mittel (19) zum Bestrahlen des Verschlusses
(15) mit ultraviolettem Licht (18).

13. Vorrichtung zum Aufbringen und/oder Sprühen von
Desinfektionsflüssigkeit (17) auf Innen- und/oder
Außenseite wenigstens einer Getränkeverpackung
und/oder Einhüllen mit Desinfektionsnebel (13) von
Innen- und/oder Außenseite der Getränkeverpak-
kung vor Befüllen der Getränkeverpackung mit Pro-
dukt, die Vorrichtung umfassend:
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- einen einem Füller (5) vorgeschalteten Rinser
(3), wobei sich zwischen dem Rinser (3) und
dem Füller (5) kein Mittel zum Entfernen, wie
Ausspülen, Abspülen, Ausblasen und/oder Ab-
blasen, von Desinfektionsflüssigkeit (17) und/
oder Desinfektionsnebel (13) befindet.

14. Abfüllanlage gekennzeichnet durch Mittel zur Her-
stellung von Natriumhypochlorit, Chlordioxid, Steril-
wasser und/oder Ozonwasser und wobei Chlordio-
xid, Sterilwasser und/oder Ozonwasser hergestellt
werden.
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